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Stuttgarter Erklärung 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorf-

schulen am 20. November 2020. Eine frühere Version der Erklärung wurde am 28. 

Oktober 2007 in Stuttgart verabschiedet.  

Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung  

Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen 

Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine Gesellschaft, die  

auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht.  

Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer Schüler:innen 

sehen sie alle Menschen als frei und gleich an Würde und Rechten an, unabhän-

gig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, 

Sprache, Weltanschauung oder Religion.  

Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich gegen jede 

Form von Rassismus und Nationalismus. Die Freien Waldorfschulen sind sich be-

wusst, dass das Gesamtwerk Rudolf Steiners vereinzelt Formulierungen enthält, 

die von einer rassistisch diskriminierenden Haltung der damaligen Zeit mitge-

prägt sind. Die Waldorfschulen distanzieren sich von diesen Äußerungen aus-

drücklich. Sie stehen im vollständigen Widerspruch zur Grundausrichtung der 

Waldorfpädagogik und zum modernen Bewusstseinswandel.  

Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrer:innenausbildung werden ras-

sistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschulen 

verwahren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder nationalistische Ver-

einnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners Werk.  

Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorfschulen seit ihrer Grün-

dung 1919. Waldorfpädagogische Einrichtungen engagieren sich heute weltweit 

in den unterschiedlichsten kulturellen, politischen, sozialen und religiösen Kon-

texten. 


